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Die zukünftigen schweizerischen Normen für Bindemittel
auf Grundlage von Untersuchungsergebnissen der E. M. P. A. in den Jahren 1922 bis 1924.

Bericht, erstattet von Professor M. ROS. Direktor der E. M. P. A.
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Abb. I. Entwicklung der Normen-Festigkeiten

von schweizerischen Portlandzcmentcn.

Um die neuesten Erkenntnisse der Baustatik und der

Festigkeitslehre, die sich beide auf den Ergebnissen der

Materialprüfung aufbauen, auch für alle massiven Bauweisen

nutzbringend verwerten zu können, müssen Bindemittel von

hervorragenden technischen Eigenschaften zur Verfügung
stehen, denn die
bautechnischen
Eigenschaften von
Bauwerken massiver
Bauweisen in Stein,
in Beton und in
Eisenbeton sind in
hohem Masse von
den Qualitäten des
Bindemittels abhängig.

Der ganze
technische Werdegang
und die Bestrebungen

der Zement-
Industrie, die heute
auf eine hundertjährige

Entwicklung
zurückblickt, sowie
die ihr beschiedenen

grossen Erfolge,
waren in der Tat auch
für die Förderung der massiven Bauweisen und somit für den

Fortschritt in der Baukunst von grundlegender Bedeutung1).

Dem heutigen hohen Stande der schweizerischen

Zementindustrie, insbesondere inbezug auf die

hervorragenden Festigkeitseigenschaften der Portlandzemente einerseits

und den gewaltig gesteigerten technischen Anforderungen

der Praxis des Beton- und Eisenbetonbaues andererseits,

entsprechen die heutigen schweizerischen Normen,

trotz des ihnen innewohnenden klassischen Kerns, nichtmehr.
Sie bedürfen in allernächster Zukunft einer Umarbeitung,

um aus den Fortschritten der Zementfabrikation die

technischen und wirtschaftlichen Vorteile für die Praxis der

massiven Bauweisen ziehen zu können.
Die bestehenden Normen sind auf Grtind sorgfältiger

Beratungen aus den frühern hervorgegangen und haben

sich gut bewährt1). Bewährtes soll nicht umgestossen

werden, dagegen sind Abänderungen entsprechend dem

heutigen Stande der Zement-Technik und Ergänzungen auf

Grundlage neuerer Anschauungen und Erfahrungen
erforderlich. Die zukünftigen schweizer. Normen für Bindemittel,

die abschnittweise und getrennt nach den einzelnen

Bindemittel-Gattungen durchberaten werden sollen, werden

den kommenden Normen für Beton und Eisenbeton den Weg
ebnen. Sie bilden somit den I. Abschnitt für die zukünftigen
Vorschriften über Bauten in Beton und Eisenbeton3).

/. Normal- und Spezial-Portlandzcmente.
Die ersten schweizerischen Normen für Bindemittel

wurden im Jahre 1881 aufgestellt; ihnen folgten im Jahr 1883

die zweiten, 1887 die dritten, 1900 die vierten und im

Jahre 1919 die fünften, heute noch gültigen Normen.
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Abb. 2 und 3. Mittlere Festigkeiten 1922/24 und Normenwcrtc

der schweizerischen Normal- und Spezial-Portlandzcmente.

Die in erdfeuchter Konsistenz mit schweizerischem

Normalsand verarbeiteten Portlandzemente, Mischung ein

Gewichtsteil Bindemittel auf drei Gewichtsteile Normalsand,
maschinell eingerammt, im Wasser gelagert, müssen in
der massgebenden 28-tägigen Probe Mindestfestigkeiten
aufweisen gemäss Abbildung 1.

In diesem Jahre noch sollen die jetzt gültigen Normen

vom Jahre 1919 eine Ergänzung betr. die einheitliche

Bestimmung der Tonerde-Sehmelzzemente 4) und der Spezial-

Portlandzcmenter>) erhalten und neue Zahlen der
Mindestfestigkeiten für Zug und Druck der Normal- und Spezial-

Portlandzemente festlegen. Die Mindestwerte der Festigkeiten

dieser ergänzten Normen, an gleichartig erstellten

und gelagerten Normenkörpern bestimmt, sollen die in

den obenstehenden Abbildungen 2 und 3 angegebenen

Werte erreichen.
Im begründeten Bestreben der schweizerischen

Zementfabrikanten nach der Erhöhung der Normenwerte für
Portlandzemente ist der beste Beweis für die Güte der
schweizerischen Zementproduktc zu erblicken ¦).

Die physikalischen und technischen Eigenschaften der

schweizerischen Portlandzemcntc sind auf Grund von

') Vergl. M. Ros „Der Wert der Zemcnt-Normcnprltfurig ttir die Praxis

der massiven Bauweisen." — XIV. Jahresbericht des Vereins schweizerischer

Zement Kalk- und Gipsfahnkanten. 1924.

2) ,,Normen für eine einheitliche Benennung, Klassifikation und

Prüfung der zur Mörtclbcrcitung dienenden Bindemittel." Verlag: Kidg.

Matcrialprüfungganslalt 1920.
3; ,,Vorschriften Über Bauten in armiertem Beton." Aufgestellt von

der schweizerischen Kommission des armierten Beton. Verlag der Eidg,

Materialprllfungsanslall. 1912. Aufgestellt Juni 1909 und heute noch gültig.

..Verordnung betreffend Eisenbelonbautcn der der Aufsicht des Bundes

unterstellten T'ransportanstalten." Seit 26. November 1915 in Kralt.

*) Die erste Fabrikation des ToncrdeSchmelzzenrentcs in der Schweiz

rrlolgte im Jahre 1920 von der „Compagnic de la Fönte electriquc ä Ben",

Ct. Vaud.
r') Die erste Fabrikation des hochwertigen Spezial Portlandzementcs

in der Schweiz erfolgte von der „Aargauischen Portlamlzementfahrik Holdcr-

bank Wildegg" im Jahre 1915. •— II. Dossier „Resultats d'c^p6ricnccs sur

le« eiments ä durcissement rapide '' GÄnic civil 1923.

") Die Ergänzungen im Jahre 1925 111 den Normen von 1919

erfolgten auf Antrag des Vereins schweizerischer Zement-Fabrikanten Grund

legend für diese Ergänzungen waren die Vcrsuchsergcbnissc der Eidg,

Matcrialprilfungsanstall. Sie wurden unter dem Vorsitz der E. M. P. A. von

Vertretern des Vereins schweizerischer Portlandzcmcnt-Fabrikanlcn, de«

S. I. A., der S. B. B. und des Eidg. Eisenbahn Departements durchberaten

und festgesetzt.
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